‘@ St. Peter-
PR

Ording

Informationen / Leitfaden

zu Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

Wir freuen uns

... Uber Ihr Interesse, St. Peter-Ording als Kulisse fur
Ihre Arbeit zu nutzen. Da der gesamte Strand Teil des
Nationalparks und Weltnaturerbes Wattenmeer ist,
gelten bei uns besondere Regeln. Der folgende Leit-
faden dient lhnen als Orientierung. Sie finden hier alle

relevanten Kontaktdaten und Hinweise fur die Umset-

zung lhres Projekts.

Ansprechpartner, die in jedem Fall iiber lhr Vorhaben
informiert werden miissen:

1. Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (TZ SPO)
Britta Jacobs
Badallee 1 - 25826 St. Peter-Ording
T+49 4863 /999222
b.jacobs@tz-spo.de

2. Amt Eiderstedt -
Ordnungsamt St. Peter-Ording (AE)
Meike Munz
Badallee 1 - 25826 St. Peter-Ording
T+494862 /1000123
meike.munz@amt-eiderstedt.de

3. LKN Schleswig-Holstein -
Nationalparkverwaltung (NPV)
Armin JeB
Schlossgarten 1 - 25832 Ténning
T+49 4861 /61621
armin.jess@lkn.landsh.de

Bitte setzen Sie alle drei genannten Ansprechpartner
in Ihren Verteiler, damit eine zligige Priifung und ggf.
Genehmigung erfolgen kann.

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording
Maleens Knoll 2 - 25826 St. Peter-Ording
T04863/9990 - info@tz-spo.de

- www.st-peter-ording.de

Wichtge Informationen vorab

.

Offiziell gedreht werden darf in St. Peter-Ording
unter Einhaltung der Strandregeln auf allen 6ffent-
lich zugdnglichen Bereichen. Samtliche gewerb-
lichen Aufnahmen sind bei der TZ SPO anzumelden.
Fur besondere Dreh-Vorhaben gibt es eine Foto-/
Film-Dune (s. Anhang 1), einen Foto-/ Film-Strand
(s. Anhang 2) und ein Areal fiir genehmigte Droh-
nenflige (s. Anhang 3).

Die Projektverantwortlichen missen wéhrend der
Durchfihrung auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit
achten.

Allgemein gilt im Nationalpark: alles, was mitge-
bracht wird, wird auch wieder mitgenommen (Ver-
brauchsartikel, Mill, etc.)!

Besondere Hinweise und Schilder im Nationalpark
sind unbedingt zu beachten!

Das Befahren des Strandes auBerhalb der ausge-
wiesenen Parkfldchen in Ording und Béhl ist grund-
satzlich untersagt (Ausnahme s. Nr. 5 im Leitfaden).
Das Befahren der ausgewiesenen Parkfldchen ist nur
vom 15.03. bis 31.10. des jeweiligen Jahres erlaubt!
Jegliche Raserei und unnétige Fahrten am Strand
sind verboten.

Das Betreten der Diinen ist grundsdtzlich verboten
(Ausnahmess. Nr. 5im Leitfaden).

Der Einsatz von Drohnen ist grundsdtzlich verboten
(Ausnahmess. Nr. 5im Leitfaden).

Fur Reiter und Pferde gelten spezielle Regelungen
und nur augewiesene Gebiete.
Autowerbung/-prdsentationen, werbliche Fahr-
zeugdarstellungen jeglicher Art, Testfahrten etc.
sind am gesamten Strand untersagt!

Hunde sind nur angeleint darzustellen.
Zigarettenwerbung oder andere Themen, die den
Zielen des Nationalparks oder der Ausrichtung St.
Peter-Ordings widersprechen, sind nicht genehmi-
gungsfdhig. Fiir weitere Informationen stehen lhnen
die 0. g. Ansprechpersonen gerne zur Verfiigung.

PARTNER

Nationalpark ("o
Wattenmeer
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Informationen / Leitfaden

zu Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

ANHANG 1: Foto / Film Diine

Die Foto-/ Film-Diine liegt am Strandabschnitt Ording
direkt hinter der Auffahrt auf den Strandparkplatz
rechts neben dem Fahrrad- und FuBgéngersteg. In
den Sommermonaten (15. Mérz - 31. Oktober)

besteht hier die Méglichkeit, mit Autos den Strand-
parkplatz Ording zu befahren.

Die Entfernung vom Ordinger Strandparkplatz zur
Foto-/ Film-Dine betragt nur 50-100m (s. Skizze)
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Maleens Knoll 2 - 25826 St. Peter-Ording Nationalpark
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Informationen / Leitfaden
zu Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

ANHANG 2: Areal fiir Foto-/ Filmaufnahmen am Strand in St. Peter-Ording
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‘@ St. Peter-
PR

Ording

Antrag
flir Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

Bitte flllen Sie die Felder auf dieser und den folgenden beiden Seiten sorgfdltig aus.

1. Wer ist Antragsteller
Kontaktdaten

Ansprechpartner vor Ort mit Kontaktdaten

2. Wann ist der geplante Dreh-/Shooting-Termin?

Tage Uhrzeiten

3. Wo genau soll fotografiert / gedreht werden?

Strandabschnitt

Foto- / Film Diine (s. Anhang 1) Areal fir genehmigte Drohnenfliige (s. Anhang 3)
Foto- / Film Strand (s. Anhang 2) Sonstiger Ort
Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording PARTNER

Maleens Knoll 2 - 25826 St. Peter-Ording
T04863/9990 - info@tz-spo.de - www.st-peter-ording.de 4/7
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Ording

Antrag

flir Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

4 a) Beschreibung von Zweck/Thema des Vorhabens: (Werbung, Kino-/TV-Produktion, ...)

Fotoshooting | Genaue Beschreibung des Vorhabens

Werbe-/ Imagefilm | Genaue Beschreibung des Vorhabens

TV-Produktion | Genaue Beschreibung des Vorhabens

Andere | Genaue Beschreibung des Vorhabens

4 b) Fiir welche(s) Produkt(e), Marke(n), Zweck:

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording
Maleens Knoll 2 - 25826 St. Peter-Ording
T04863/9990 - info@tz-spo.de + www.st-peter-ording.de
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Ording

Antrag

flir Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

5. Was soll gemacht werden? Wie ist das weitere Vorgehen?

Sachverhalt

Nein

Ja

Was ist zu tun, wenn ,Ja” angekreuzt ist?
Eine Information der drei 0.g. Ansprechpartner
istimmer notwendig!

Befahren des Strandes

Bitte beachten Sie, dass der Strand auBerhalb der éffentlichen Strandparkpldtze durch méglichst wenige Fahrzeuge

genutzt und dass der Strand aufgrund der Beschaffenheit am besten ausschlieBlich mit Allradfahrzeugen befahren werden

soll. Gewerbliche Aufnahmen von Fahrzeugen sind untersagt.

Haben Sie vor, den Strand nur innerhalb der 6ffentlichen

keine Genehmigung seitens der Ordnungsbehérden

Strandparkpldtze mit Fahrzeugen zu befahren? O erforderlich
Offnungszeiten der Strandparkplétze vom
15.03.-31.10. eines jeden Jahres von 07.30-22.30 Uhr
H i i Néh Pfahl
aben Sie vor, den Strand in o{er 4 éder ahlbauten 0 Bitte hier die Anzahl der Fahrzeuge
(auBerhalb der Strandparkpldtze) mit Fahrzeugen zu ,
sowie den Ort angeben:
befahren?
Genehmigung beim Ordnungsamt beantragen!
Haben S.Ie vor, den Strand mit Fahrzeugen auf d(im 0 Bitte hier die Anzahl der Fahrzeuge
Foto-/ Film Strand (auBerhalb der Strandparkplatze) zu .
sowie den Ort angeben:
befahren (s. Anhang 2)?
Genehmigung beim Ordnungsamt beantragen!
H i lich it Fah
aben Sie vor, den restlichen ?trcnd mit Fa rze}Jgen = Bitte hier die Anzahl der Fahrzeuge
(auBerhalb der Strandparkplatze, dem Foto-/Film-

Strand bzw. in der Nahe der Pfahlbauten) zu befahren?

sowie den Ort angeben:

Genehmigung bei der Nationalparkverwaltung beantragen!

Sollten Sie eine der vorgenannten Fragen mit ,Ja" beantwortet haben, dann geben Sie hier bitte den Verwendunszweck des

Fahrzeuges sowie den Fahrzeugtyp und das amtliche Kennzeichen an. Hinweis: Bei Verwendung eines Mietwagen bitte den

bestellten Fahrzeugtyp vorab angeben und das Kennzeichen umgehend nachmelden.

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording
Maleens Knoll 2 - 25826 St. Peter-Ording

T04863/9990 - info@tz-spo.de + www.st-peter-ording.de
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Antrag

flir Dreh- und Foto-Vorhaben sowie Drohneneinsdtzen

5. Was soll gemacht werden? Wie ist das weitere Vorgehen?

Sachverhalt Nein| Ja | Wasist zu tun, wenn,Ja" angekreuzt ist?
Eine Information der drei 0.g. Ansprechpartner
istimmer notwendig!

Haben Sie vor, die Diinen zu betreten? Aktivitdten und 0 Genehmigung bei der Nationalparkverwaltung

(gréBere) Aufbauten innerhalb der Diinen sind nur in der
ausgewiesenen Foto-/ Film-Dine méglich (s. Anhang 1).

beantragen!

Planen Sie gréBere Installationen, Aufbau von Zelten, 0

Feuer (z.B. im Rahmen von Special Effects), 0.4.?

Genehmigung bei der Nationalparkverwaltung
beantragen!

Planen Sie den Einsatz von Drohnen im Areal fir geneh-

migte Drohnenfliige (s. Anhang 3)?

Ausnahmegenehmigungen miissen beim Landesbe-
trieb StraBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein
(LBV-SH) -Luftfahrtbehérde - in Kiel
(Luftfahrtbehoerde-uas@lbv-sh.landsh.de)
beantragt werden (Bearbeitungszeit i.d.R.
mindestens 1 Woche).

Als Grundlage hierfir sind schriftliche Zustimmungen

der Nationalparkverwaltung, des Ordnungsamtes
und der TZ SPO erforderlich.

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording
Maleens Knoll 2 - 25826 St. Peter-Ording
T04863/9990 - info@tz-spo.de + www.st-peter-ording.de
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	Uhrzeit: 
	Wann ist der Termin: 
	Kontaktdaten: 
	Foto-/Film-Düne: Off
	Foto-/Film Strand: Off
	Sonstiger Ort: 
	Areal Drohne: Off
	Kontaktdaten vor Ort: 
	Genaue Beschreibung Shooting: 
	Genaue Beschreibung Film: 
	Genaue Beschreibung TV Produktion: 
	Genaue Beschreibung Sonstiges: 
	Zweck der Aufnahmen/Marke/Produkt: 
	Anzahl der Fahrzeuge: 
	Ort des Shootings/Filmdreh: 
	Fahrzeuge (Verwendungszweck, Kennzeichen etc: 
	): 

	Befahren innerhalb der öffentlichen Parkplätze: Nein
	Befahren in Nähe der Pfahlbauten: Nein
	Befahren außerhalb der Strandparkplätze: Nein
	Befahren restlicher Strand: Nein
	Betreten der Dünen: Nein
	Aufbau von größeren Installationen/Zelten etc: Nein
	Einsatz von Drohnen: Nein


